Höhe der Förderung



Eine Förderung erfolgt nur, wenn die geplante Lager-


kapazität mindestens 6 Monate beträgt.



Die Förderung wird auf eine max. Lagerkapazität
 

von 9 Monaten beschränkt. Bei besonders großen
 

Behältern wird der Kostenanteil für den Lagerraum


> 9 Monate nicht bezuschusst.



Die Förderung bezieht sich auf den nach Abzug von 


anderen öffentlichen Förderungsmitteln verbleiben-


den Kostenanteil.



Die Förderungshöhe wird nach dem Anteil der Be-


triebsflächen im Wasserschutzgebiet wie folgt festge-


legt:
Anteil der Betriebsflächen
im Wasserschutzgebiet [%]


Förderungshöhe
[%]

Lagerkapazität = 6-7 Monate

> 80



50

60-80



40

30-60



30

0-30



20

Lagerkapazität = 8-9 Monate

> 80



70
60-80



50

30-60



40

0-30



30

Auflagen - Technik
Die Durchführung des Bauvorhabens sowie die betriebliche 
Nutzung des Lagerraumes für flüssige Wirtschaftsdünger erfolgt 
nach dem Stand der Technik sowie einschlägigen Vorschriften. 
Insbesondere folgende Anforderungen sind zu beachten:


Anlagen und Anlagenteile sind so gesichert, dass sie

bei  Hochwasser nicht aufschwimmen oder ihre Lage

verändern.


Anlagen und Anlagenteile sind so aufgestellt, daß bei

Hochwasser kein Wasser in die Anlagen eindringen kann und 

eine mechanische Beschädigung zum Beispiel durch Treib-

gut oder Eisstau ausgeschlossen ist.


Rohrleitungen müssen aus korrosionsbeständigem Material 

bestehen. Die Rücklaufleitung vom Lagerbehälter zur Vor-

grube oder zur Pumpstation muss zur sicheren Absperrung 

mit 2 Schiebern versehen sein. Einer davon soll ein Schnell-

schlußschieber sein.


Für Schieber in Rücklaufleitungen ist die DIN 11832 zu 

beachten. Schieber und Pumpen müssen leicht zugängig 

sein. Sie sind über einer wasserundurchlässigen Fläche an-

zuordnen.


Vorgruben, Gerinne und Kanäle müssen wasserundurchläs-

sig hergestellt werden. 


Plätze, auf denen Jauche oder Gülle abgefüllt wird, müssen

wasserundurchlässig befestigt sein.



Niederschlagswasser ist in die Vorgrube, Jauchegrube oder 

in die Pumpstation der Abfülleinrichtungen einzuleiten.

Auflagen – Ausbringung

Die Gewährung des Kostenzuschusses durch den Wahnbach-
talsperrenverband erfolgt unter folgenden Auflagen:



Die Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern innerhalb 

des 
Wasserschutzgebietes für die Wahnbachtalsperre 

erfolgt nach einem verbindlichen Gülleverteilungsplan, in dem 

die Zeiträume und Menge der Ausbringung für die einzelnen 

Betriebsflächen festgelegt werden. Er wird jährlich mit dem 

Landbauberater     
Wassewirtschaft erstellt und dem Wahnbach-

talsperrenverband bis zum 1. April vorgelegt. Als Grundlage 

für den Gülleverteilungsplan sind in ausreichender Anzahl 

Bodenuntersuchungen (Standard- und Nmin)- sowie Nähr-

stoffuntersuchungen der Gülle durchzuführen.


Im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre erfolgt 

keine Gülleausbringung in der Zeit vom 15. Oktober 

bis 15. Februar. In begründeten Fällen kann in Ab-

hängigkeit vom Witterungsverlauf und bei unvorher-

sehbaren technischen oder betrieblichen Problemen 

nach Zustimmung des Wahnbachtalsperrenverbandes 

davon abgewichen werden. Dies kann zum Beispiel 

der Fall sein, wenn auf Grünland der letzte Schnitt 

in Folge des Witterungsverlaufes erst nach dem 

15. Oktober erfolgt.


Bei der Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern (Ab-

lage auf dem Boden) wird ein Mindestabstand von 

5 m zu oberirdischen Gewässern eingehalten.


Die Gülleausbringung auf hochwassergefährdeten und winternassen Standorten im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre wird auf den Zeitraum vom 20. April bis 30. September beschränkt. 



Es erfolgt keine Gülleausbringung auf


 „vernäßten Standorten“


Für die einzelnen Betriebsflächen können in Abhän-

gigkeit von den Standortbedingungen Bewirtschaftungs-

regeln vereinbart werden.

Der gesamte betriebliche Lagerraum für flüssige Wirt-

schaftsdünger ist über mindestens 20 Jahre zu nutzen. Ein 

Weiterverkauf oder die Verpachtung von Lagerraum ist vor 

Ablauf dieser Frist nur mit Zustimmung des Wahnbach-

talsperrenverbandes möglich. 

In diesem Zeitraum erfolgt keine Aufstockung der Tier-

zahl, die die Güllelagerkapazität so einschränkt, sodass 

die Möglichkeit zu einer Mindestlagerung von 6 Mona-

ten unterschritten wird.Sollte dies aus betrieblichen 

Gründen trotzdem erforderlich sein, ist der vom Wahn-

bachtalsperrenverband gewährte Kostenzuschuss zeit-

anteilig (ein 20stel des Zuschusses pro Jahr) an den

Wahnbachtalsperrenverband zurückzuerstatten. Eine 

Übersicht des Tierbestandes ist dem WTV jährlich bis 

zum 1. April vorzulegen.



Der vom Wahnbachtalsperrenverband gewährte Kosten-

zuschuss ist zeitanteilig (ein 20stel des Zuschusses pro Jahr) 

an den Wahnbachtalsperrenverband zurückzuerstatten, wenn 

bei Betriebsaufgabe
oder Betriebsumstellung, die eine Nut-

zung von Lagerraum für flüssige Wirtschaftsdünger nicht er-

fordert, vor Ablauf von 20 Jahren 
kein Nachfolger in diese 


Vereinbarung eintritt. Diese Rückerstattung entfällt, wenn der 

Güllelagerraum kostenlos anderen Mitgliedern des Arbeits-

kreises Landwirtschaft, Wasser und Boden im Rhein-Sieg-

Kreis (ALWB), die Flächen in den Wasserschutzgebieten

des Wahnbachtalsperrenverbandes bewirtschaften, zur  Ver-

fügung gestellt wird. Die Verwaltung des Güllelagerraumes er-

folgt in diesem Fall durch den ALWB.



Ein Nachweis über die aktuellen Betriebsflächen wird dem
 
Wahnbachtalsperrenverband jährlich bis zum 1. Juni vorgelegt.


Bei Verstoß gegen die vorgenannten Punkte verpflichtet

sich der Landwirt, auf  Verlangen des Wahnbachtalsperrenver-

bandes den Zuschuss in voller Höhe  zurückzuzahlen.

